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.. HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER 

....... 1031 WIEN KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 600 TEL. 02221 711 32 TELEX 136682 hvsvt a DVR 0024279 

\. ZI. 

Kl. 2)2 DW 

15-42.28/88 Sd/En Wien, 29. September 1988 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

1017 Wien - Parlament 

Betr.: 1). Novelle zum Bauern-Sozial­
versicherungsgesetz (BSVG) 

Bezug: Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales vom 19. August 1988 an den Hauptverband 
Zl. 20.794/2-2/88 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat uns 

ersucht, Ihnen 25 Ausfertigungen unserer Stellungnahme im 

Begutachtungsverfahren direkt zu übersenden. 

Beilage 

Wir übermitteln Ihnen hiemit die erwünschten Kopien. 

Der Geperaldirektor: 
f- . 

, ~ I 
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• e HAUPTVERBAND DER OSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER 

1031 WIEN KUNOMANNGASSE 21 POSTFACH 500 TEL. 02221 711 32 TELEX 136682 hvsvt a OVR 0024219 

Kl. 232 DW 

zr. 15-42.28/88 Sd/En Wien, 29. September 1988 

An das 

Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Betr.: Entwurf der 13. Novelle zum Bauern-Sozialver­
sicherungsgesetz 

Bezug: Ihr Schreiben Vom 19. August 1988, 21. 20.794/2-2/88 

Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern hat uns 

zu Ihrem Entwurf die beiliegende umfangreiche Stellungnahme 

übermittelt (AZ 1627:1260 Dr.W/Hö, vom 26. 9. 1988). Wir 

bitten Sie, bei der weiteren Bearbeitung des Entwurfes 

zunächst diese Stellungnahme zu berücksichtigen. 

Aufgrund der Stellungnahmen der anderen Sozialver­

sicherungsträger ersuchen wir, darüber hinaus folgendes zu 

berücksichtigen: 

AntragsteIlung: 

Dem Entwurf ist nicht zu entnehmen, wer den neuen 

Auszahlungsanspruch geltend machen kann. Soll nur der An­

spruchsberechtigte oder auch sein Ehepartner, an den die 

Pension in Zukunft ausbezahlt wird, entsprechende Anträge 

stellen können? Wir nehmen an, daß das Antragsrecht auf 

getrennte Pensions auszahlung lediglich dem Pensionisten 

zukommen soll, weil anderenfalls der Pensionsanspruch des 

Pensionisten ohne dessen Zustimmung gekürzt werden könnte. 

Der Entwurf zu § 182 z.4 BSVG scheint dem allerdings zu 

widersprechen: Nach dieser Bestimmung soll als Leistungssache 
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auch die Feststellung des Auszahlungsanspruches auf Antrag 

des Ehegatten gelten. 

Es sollte klargestellt werden, wer tatsächlich den 

Antrag auf getrennte Pensionsauszahlung stellen kann. 

Kinderzuschüsse: 

Wir stellen zur Diskussion, ob - wenn schon Pensionen 

getrennt ausgezahlt werden sollen - nicht auch Kinderzu­

schüsse getrennt ausgezahlt werden sollten: Nach dem ABGB 

haben ja Eltern oder Großeltern die Kinder gemeinsam zu 

pflegen und zu erziehen (§§ 144 ff ABGB). 

Ruhen von Pensionen: 

Wir nehmen an, daß lediglich jener Betrag getrennt 

ausbezahlt werden soll, der nach der Anwendung allfälliger 

Ruhensbestimmungen übrigbleibt. Dies sollte im neuen § 71 

Abs.4 BSVG ausdrücklich gesagt werden. Derzeit ist dort 

nur angeführt, daß vor der getrennten Auszahlung die 

"gesetzlich geregelten Abzüge" abzuziehen sind. Darunter 

wird man allerdings Abzüge aufgrund sozial versicherungs­

rechtlicher Ruhenstatbestände (oder anderer sozialversiche­

rungsrechtlicher Bestimmungen, wie z.B. Verwirkensregeln) 

nicht verstehen können. 

Zu Artikel III Abs.2 - Schlußbestimmungen: 

Sowohl die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 

als auch die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 

Wirtschaft haben darauf hingewiesen, daß von der geplanten 

Änderung auch das Ausgleichszulagenrecht nach dem ASVG und 

dem GSVG betroffen ist. Die Stellungnahmen, die diese 

beiden Versicherungsträger in diesem Zusammenhang abgege­

ben haben, liegen ebenfalls in Kopie bei. 

Wir bitten Sie dringend, diese Stellungnahmen zu be­

rücksichtigen, um sachlich nicht gerechtfertigte Unterschiede 
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zwischen den Ausgleichszulagenbestimmungen im BSVG und jenen 

nach dem ASVG und dem GSVG zu verhindern. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden dem 

Präsidium des Nationalrates unmittelbar zugesendet. 

Beilage 
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• 'SOZIALVERSICHERUNGSANSTAL T DER BAUERN 
W HAUPTSTELLE 1031 WIEN, GHEGASTRASSE 1, TEL. (0222) 78 06 

1627:1260 Dr.W/Hö 
Aktenzeichen: Datum: 26.9.1988 Durchwahl: 3801 
(8itte. bei Zuschriften angeben" 

'-

Hauptverband der 
österreichischen 
Sozialversicherungsträger 
Kundmanngasse 21 
1030 Wie n 

Hauplverband der Osterr. 
Sozi a Ive rs je h e ru n g s t rä ger 

I ",-. ;.'" '! einge, f_ O. 

Aktenzeiche~15--....................... __ ... _ ...... ~-
.. rledi.r,t ................................... -....... _.-

13.Novelle zum Bauern-Sozialversiche­
rungsgesetz; Begutachtungsverfahren 

Ihr Schreiben vom 9.September 1988, 
Zl .15-42.28/88 Sd/En 

Zum übermittelten Entwurf gestatten wir uns, folgende Stellung­
nahme abzugeben: 

Die Sozial versicherungsanstalt der Bauern ist seit Jahren mit 

dem Wunsch vieler Bäuerinnen nach einer ~eigenen Pension", zu­

mindest in der nun vorgeschlagenen Form eines Auszahlungsan­

spruches auf einen Teil der dem Gatten gebührenden Pension, 
konfrontiert. Oie Gründe, die dafür sprechen, werden in den 

Erläuterungen klar dargeste11t.Ergänzend hiezu seien noch die~ 

Erfahrungen, erwähnt, welche die Anstalt mit ~freiwi11igen .. 
Pensionsteilungen machte. 

§ 61 Abs.2 BSVG bot zwar schon bisher die Möglichkeit, einen 

Teil der Pension an den Ehepartner abzutreten, wozu die Anstalt 

generell zugestimmt hat, sie liegt allerdings im Ermessen des 
pensionsberechtigten Ehegatten. Trotz wiederholter Hinweise auf 

diese Art einer "getrennten Auszahlung" wurde sie nur in sehr 

DVR: 0024147 
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wenigen Fällen praktiziert, wahrscheinlich nicht zuletzt deswegen, 

weil in den "kritischen Fällen" der Pensionsberechtigte die Abtretung 
eben nicht beantragte. Die Anstalt befürwortet daher grund-

sätzlich die vorgeschlagene Lösung. Die folgenden Anregungen 

sollen vor allem die Durchführung der neuen Bestimmung er-
leichtern. 

Artikel I 

Z 2 1it.a (§ 71 Abs.1) 

Den folgenden Sätzen entsprechend und analog zu § 68 sollte 

der erste Satz wie folgt lauten: "Die Leistungen sind, soweit 

im folgenden nicht anderes bestimmt wird, an den Anspruchsbe­

rechtigten auszuzahlen." 

Z 2 lit.b (§ 71 Abs.4 bis 7) 

Abs.4 

Da nach § 140 Abs.l ABGB die Eltern zum Unterhalt des Kindes 

"anteilig beizutragen haben", könnte auch der Kinderzuschuß 

in die Teilung einbezogen werden: " ... , einschließlich Aus­

gleichszulage und Kinderzuschüsse, jedoch ohne den Hilflosen­
zu schuß und vermindert ... ". 

i4it dem Auszan 1 ungsanspruch des Ehepartners können 11 andere 

Rechte"bezüglich der Pension konkurrieren, was die Frage nach. 

der Rangordnung dieser "Rechte", insbesondere bei Legal­

zessionen, aufwirft. In Frage kommen dafür z.B.: Legalzessionen 

nach § 173 BSVG, § 23 Abs.2 A1VG, § 54a KOVG, Aufrechnungen 

nach § 67 BSVG, Übertragungen und Verpfändungen nach § 61 BSVG 

sowie gerichtliche Pfändungen nach § 62 BSVG. 

Fall 1 

Der Antrag auf getrennte Auszahlung trifft während eines noch 

nicht abgeschlossenen Verfahrens bezüglich eines jener "anderen 
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Rechte" oder darnach ein. U.E. erstreckt sich der Auszahlungs­

anspruch nach Abs.4 BSVG nur auf den nach Exekution der"anderen 

Rechte" eiern Pensionisten verbleibenden Betrag. In Fällen des 

§ 173 Abs.3 BSVG bedeutet dies, daß den Ehepartnern jeweils 25% 
der Pension auszuzahlen sind. 

Fall 2 

Di e getrennte Auszah 1 ung wi rd bereits durchgeführt. Di e "anderen 

Rechte" kommen erst hinzu. 

Legalzessionen, wie vor allem die zuletzt erwähnte gemäß § 173 

Abs.3 BSVG, aber auch Aufrechnungen gemäß § 67 BSVG rangieren 

u. E. ~ deli! Auszah 1 ungsanspruch des Ehepartners. 

In Fällen des § 67 Abs.l Z 2 BSVG ist zu unterscheiden, welcher 

der beiden "Zahlungsempfänger" (§ 18 BSVG) den Uberbezug verur-

sacht hat. 

Oie Nichtmeldung eines Tatbestandes nach § 74 Abs.6 und 7 BSVG 

~rifft ausschließlich den nach Abs.4 empfangsberechtigten Ehe­

partner. Hier geben wir zu bedenken, daß der Pen~onsberechtigte 

beim Eintritt eines Ausschlußgrundes nach Abs.6 und 7 Anspruch 
auf Auszahlung der vollen Leis~ung hat, unabhängig davon, ob 

der Partner den Überbezug gemäß § 72 BSVG rückerstatten muß 

oaer kann. Insbesondere im Zusammenhang mit der Zuerkennung . 
einer Pension an den Partner und dem Umstand, daß ein Pensions-

werber erst ab der Bescheidzustellung als "leistungs(Zahlungs)­

empfänger" i.S.d. § 18 BSVG gilt, werden zu Vermeidung von 

Doppelzahlungen folgende lösungen zu erwägen gegeben: 

1. § 71 Abs.4 BSVG wird ein Satz mit etwa folgendem Wortlaut 

angefügt: "Soweit an den Ehegatten des Pensionsberechtigten 

ausgezahlt worden ist, gilt dessen Pensionsanspruch als er-

2/SN-150/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 15

www.parlament.gv.at



-4-

füllt." Der pensionsberechtigte Gatte könnte im oben er­

wähnten Fall im Zivilrechtsweg (unter Berufung auf § 1431 ABGB) 

die ihln zustehenden Beträge einfordern. Mit einer derartigen 

Bestimmung wären alle "Überbezugsfälle" aus § 71 Abs.6 BSVG 

erfaßt. 

2. Komplizierter, weil zwecks Gleichbehandlung wahrscheinlich 

a 11 e "Pens ionsgesetze" entsprechend zu ergänzen wären, ste 11 t 

sich eine § 144 ABS.4 BSVG adäquate Regelung dar; sie kann 

im Hinblick auf verschiedenartige "Nachzahlungen" zwar 

nicht ganz vollständig sein, was aber - bei Einbeziehung der 

gesetzlichen Pensions{Ruhe,- Versorgungslbezüge - in Kauf 
zu nehmen wäre. 

Abs.5 

Nach Abs.4 muß die den Auszahlungsanspruch begründende Betriebs­

führung oder Mitarbeit in den letzten 120 Kalendermonaten vor 

aehl Stichtag, also zeitlich festgelegt, ausgeübt worden sein. 

Sowohl in Fällen des § 111 Abs.2 BSVG als auch des § 111 Abs.3 

Z 1 BSVG genügen im Extremfall 30 Kalendermonate jener Tätig­

keit{enl. Für sie fehlt aber eine zeitliche Zuordnung, was 

in Rela~ion zu Fällen des § 71 Abs.4 BSVG, der länger Ver­

heirateten im Ergebnis eine doppelte Begünstigung darstellt. 

Es wird daher eine Bestimmung vorgeschlagen, daß die erforder­

lichen 30 bis 90 Monate ebenfalls unmittelbar vor dem Stich-

tag gelagert sein müssen. Praktisch wUrden hievon allerdings nur wenige 
Fälle betroffen sein. 

Artikel Ir! 

Abs.2 

Der vorliegende Text kann, abweichend von den zugrundliegenden 

Intentionen, auch so gelesen werden, daß in Fällen des § 140 
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Abs.5 BSVG mit zum 31.12.1987 festgestellten Ausgleichszulagen­

anspruch 

nicht nur bei Ermittlung der Ausgleichszulage, 

sondern auch bei Errechnung der Beitragsgrundlagen für die 

Beitragshöhe 

die Fassung des § 23 Abs. 3 BSVG vom 31.12.1987 weiterhin her­

anzuziehen sei, zumal auch Ausgleichszulagenbezieher Betriebs­

inhaber sein können. Es sollte klar auf Fälle der Anwendung des 

§ 140 Abs.5 BSVG abgestellt werden, in denen der Versicherungs­

wert heranzuziehen ist. 

Im übrigen läßt die Wendung "die am 31.Dezember 1987 bereits 

festgestellt waren" den Schluß zu, daß nur dann, wenn vor dem 

1.Jänner 1988 bereits rechtkräftig über den Ausgleichszulagen­

anspruch entschieden worden ist, die vorgeschlagene Bestimmung 

anzuwenden ist; also einerseits nicht in Fällen, in denen nach 

dem 31.Deze!iioer 1987 (erstmals) über einen auch vor dem 

1.Jänner 1988 liegenden Zeitraum abgesprochen wird, anderer­

seits aber schon in Fällen, in denen eine Neufeststellung ge­

mäß § 144 Abs.2 bzw. Abs.3 BSVG ab 1.Jänner 1988 nach einer 

Entscheidung vor diesem Zeitpunkt (irgend) einen(?) Zeitraum 

betrifft. 

Eine vollständige amtswegige Ermittlung aller in Betracht 

kommenden Fälle ist trotz umfangreicher und detaillierter 

Datenspeicherung nicht möglich. Es wird daher vorgeschlagen, 

daß die Neufeststellung/Berichtigung " von Amtswegen oder über 

Antrag" durchzuführen ist. 

Abs.3 

Im Zusammenhang mit diesem Vorschlag gestatten wir Jns auf 

andere u.E. "Zitierungsversehen",die § 31 BSVG direkt oder 

indirekt betreffen/hinzuweisen. 
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1. Nach § 31 Abs.3 zweiter Satz BSVG in der durch die 11.8SVG-

Novelle geänderten Fassung " ... sind bei den Erträgen der 

Bundesbeitrag nach Abs.2,3 und 5" ... außer Betracht zu lassen." 

Die Zitierung des Abs.2 bedeutet im Ergebnis eine zweifache 

Verdoppelung der Beiträge nach § 24 Abs.2, was sicherlich 

nicht beabsichtig~ ist. Daß eine aufgrund einer Rechenoperation 
, 

zu ermittelnde Größe bei derselben Rechenoperation "außer 

Betracht zu lassen ist", wie die Zitierung von Abs.3 in Abs.3 

ergibt, ist in·sich widersprüchlich. U.E. sollte daher sowohl 

"Abs.2 u als auch "Abs.3" im § 31 Abs.3 nicht genannt werden 

(" ... , bei den Erträgen der Bundesbeitrag nach Abs.5 und die 

Ersätze ... ). Die Korrektur wäre auch entsprechend im ASVG 

und GSVG vorzunehmen. 

2. Nach § 31 Abs.5 "leistet der Bund für die nach dem 31.Dezember 

1987 gemäß § 207 ßSVG genehmigte Errichtung oder Erweiterung 

von Gebäuden über den Beitrag nach Abs.3 hinaus einen Beitrag 

in Höhe der zur Finanzierung dieser Vorhaben jährlich aufzu­

wendenden i"1i tte 1". § 207 BSVG erwähnt aber ni cht nur di e Er­

richtung und Erweiterung, sondern auch die "Umbauten von 

Gebäuden". Im dort zitierten § 31 Abs.6 lit.a ASVG wird als 

zustimmungsbedürftig aber nur "die ... , Errichtung oder Er­

weiterung von Gebäuden ... " bezeichnet. Die gleichen "Diskre­

panzen" finden sich in den adäquaten Bestimmungen des ASVG 

und GSVG. 

Nach den finanziellen Erläuterung zur 44. ASVG-Nove11e 

(BR 324 Blg.Sten.Prot.NR XVII GP, S.74) soll der zusätz­

liche Bundesbeitrag nach § 31 Abs.5 3SVG usw. für "notwendige 

Bauvorhaben" die bisher mögliche (Re)Finanzierung aus 

den liquiden Mitteln und der Abschreibung von bebauten Grund-
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stücken ersetzen. Ei ne Beschränkung auf "Er"ri chtung oder 

Erweiterung von Gebäuden" ist den Erläuterungen nicht zu 

entnehmen, sie wäre u.E. auch nicht sinnvoll. Bei groß­

zügiger Auslegung könnte man "Umbauten" unter "Erweiterung" 

subsufilieren; grammatikalisch stimmt eine solche Inter­

pretation aber nicht, schon im Hinblick auf die Zitierung 

von "Umbauten" in den §§ 447 ASVG, 207 BSVG und 219 GSVG. 

Es wird daher vorgeschlagen)in den relevanten Vorschriften 
übereinstimmend auch die "Umbauten" anzuführen, nicht zu­

letzt deswegen, um den Pensionsversicherungsträgern für die 

no~wendigerweise häufigeren Umbauten die Finanzierung 
sicherzustellen. 
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.~ PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT DER ARBEITER 

Roßauer Lände 3 1092 Wien Telefon: (0222) 31 32 Klappe 2145 Durchwahl 

I I 
AKTENZEICHEN 

I OS - 939 - Eh - Pi \ 

L 

An den 
Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger 

Kundmanngasse 21 
1031 Wie n 

. ~ 'I' I " 

~. 

. _:. .. ':'7~--~ 
. ~ I 1\ \. ''',-.: J ~ Ji 

Wir danken Ihnen für die Angabe des 
Aktenzeichens auf Ihrem Schreiben 

:, Datum: 2 3. Sept 1~~~ 

Betr.: 13. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetzi Begut­
achtungsverfahren 

Bezug: Ihr Schreiben vom 9. September 1988, Zl. 15-42.28/88 Sd/En 

Die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter gestattet sich, zu 

dem mit Erlaß des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

versendeten Entwurf einer 13. Novelle zum BSVG wie folgt Stellung 

zu nehmen: 

Zu Art.III Abs.2 des Entwurfes (§ 140 Abs.5 BSVG) 

Von der mit der 11. Novelle zum BSVG erfolgten Änderung des § 23 

Abs.3 BSVG ist auch das Ausgleichszulagerecht nach dem ASVG und 

dem GSVG betroffen. 

Die gegenständliche Schlußbestimmung schützt bei Pachtung land­

wirtschaftlicher Flächen zwischen Eltern und Kindern lediglich 

den von § 140 Abs.5 BSVG erfaßten Personenkreis vor der vollen 

Anrechnung des Versicherungswertes auf die Ausgleichszulage. 

Insoferne käme es jedoch zu einer Schlechterstellung gegenüber 

jenen Personen, über deren Ausgleichszulageanspruch nach den 

Anrechnungsvorschriften des § 292 Abs.5 ASVG bzw. des § 149 Abs.5 

GSVG abzusprechen war. 

- 2 -

Org.4 . Gdrn. 5 (1.1988) DVR: 0024201 
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In Analogie zur beabsichtigten Änderung im BSVG wird daher vor­

geschlagen, entsprechende Schutzbestimmungen auch für den Bereich 

des ASVG und des GSVG vorzusehen. 

Darüber hinaus wäre im § 292 Abs.5 ASVG anstelle des nicht mehr 

aktuellen Klammerausdruckes "§ 12 des Bauern-Pensionsversiche­

rungsgesetzes" "§ 23 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes" zu 

zitieren. 

PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT DER ARBEITER 

Der Generaldirektor-Stellvertreter: 

· . 
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.. SOZIALVERSICHERUNGSANSTAL T DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 
\~~V' HAUPTSTELLE 
•. ' 1051 WIEN * WIEDNER HAUPTSTRASSE 84-86 * TELEFON (0222) 554541 * DVR: 0024244 

An den 
Hauptverband der österr. 
Sozialversicherungsträger 

Kundmanngasse 21 
1030 Wien 

Betrifft: 13. Novelle zum Bauern Sozial­
versicherungsgesetz; 
Begutachtungsverfahren 

Bezug: do. Sehr. 19.9.1988, 
Zl.15-42.28/88 Sd/En 

t1auptverbal:a Jer Östert. 

S \lll. i G h ~ l'! ~ dl e I' U I'! ij s tr ä 'l1H' 

26.9.1988 
11 S-15 dr.m-ke 
Durchwahl 571 

Zum Ministerialentwurf einer 13. Novelle zum Bauern-Sozialver­

sicherungsgesetz gestattet sich die Sozial versicherungsanstalt 

der gewerblichen Wirtschaft nachstehende Stellungnahme abzugeben: 

Zu Art. 111 Abs. 2 

Im Hinblick darauf, daß gleichlautende Bestimmungen wohl auch in 

das GSVG und ASVG aufgenommen werden müßten, wollen wir schon 

jet z t dar auf hin we i sen, daß die vor 9 es c h lag e n e Be s t i mm u n gin so -

fern auch dauerrechtlichen Charakter aufweist, als auch bei Zu­

pachtungen nach dem 1.1.1988 die alte Rechtslage anzuwenden wä­

re, soferne nur am 31.12.1987 ein Ausgleichszulagenanspruch be­

standen hat. (arg.: I1 
••••• weiterhin anzuwenden, wenn das Net­

toeinkommen aus einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb •..•. 

ermittelt wird ll
). 

Aus den Erläuterungen geht offenbar die Absicht hervor, daß in 

einschlägigen Fällen der Zupachtung Herabsetzungen von Aus­

gleichszulagenansprüchen, die am 31.12.1987 bestanden haben, 
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hintangehalten werden sollen. Nicht hingegen sollen Ausgleichszu­
lagenbezieher geschützt werden, die zwar vielleicht schon jahre­
lang im Bezug einer Ausgleichszulage sind, eine Zupachtung bzw. 
eine Vergrößerung der Zupachtung jedoch erst nach dem 31.12.1987 

vorgenommen haben. Gerade einem solchen Pensionisten, der offen­
bar bereits in der Vergangenheit seine äußeren Lebensbedingungen 
in bezug auf die allfällige Weiterführung eines land(forst)wirt­
schaftlichen Betriebes in einem bestimmten Umfang in einer Weise 
gestaltet hat, daß letztlich ein Ausgleichszulagenanspruch in ei­
ner bestimmten Höhe entstanden ist, ist zuzumuten, daß er bei ei­
ner beabsichtigten Zupachtung oder Vergrößerung einer solchen 
nach dem 31.12.1987 die Entscheidung trifft ob bei voller Anrech­
nung des Versicherungswertes (zusätzl ich) zugepachteter Flächen 
eine derartige Vorgangsweise tunlich ist. Es besteht sohin kein 
sozialpolitisches Bedürfnis, einen solchen Pensionisten mit Aus­
gleichszulagenanspruch am 31.12.1987, der sich mit (neuen) Zu­
pachtungsabsichten trägt, anders zu behandeln als einen Pensioni­
sten, der am 31.12.1987 noch keinen Pensions- oder zumindest kei­
nen Ausgleichszulagenanspruch hatte. In diesem Sinn wäre etwa 
folgende Textfassung zu überlegen: 

11(9) Die Bestimmungen des § 23 Abs. 3 dritter Satz des 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in der am 31.12.1987 in 
Geltung gestandenen Fassung sind zur Bi ldung des Versiche­
rungswertes bei unverändertem Sachverhalt weiterhin anzuwen­
den, wenn diese Bestimmungen zwecks Ermittlung des Nettoein­
kommens aus einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb gemäß 
§ 140 Abs. 5 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes bei An­
sprüchen auf Ausgleichszulagen, die am 31.12.1987 bereits 
festgestellt waren, angewendet wurd~n.1I 

i 

Mit vor z ü 9 1 ich e rHo c ~'d h u n g // 
SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER GEJfE~ L C~ WIRTSCHAFT 

Der Generaldire1to : 

I 
Heinrich Hös 

\. 
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